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Muster 4 (§ 9)
Prozessregister

Tag des Ein-
gangs der

ersten Schrift

Kläger/in (Antrag-
steller/in)

Beklagte/r
(Antragsgegner/in)

Streitgegenstand Jährlich fortlaufende Nummer der
Rechtsangelegenheit

Art und Zeitpunkt
der Erledigung

Bemerkungen
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Arreste,

einstweilige
Verfügungen

Ha
Anträge außer-
halb eines bei
dem Gericht
anhängigen
Verfahrens

1 2 3 4 5 6 7 8 9

E r l ä u t e r u n g e n :

1. Arreste und einstweilige Verfügungen sind in jedem Falle besonders in Spalte 6 einzutra-
gen, und zwar jedes Gesuch für sich, auch wenn sich mehrere Gesuche auf dieselbe Haupt-
sache beziehen. Ein Antrag auf Vollziehung  durch  Forderungspfändung  (§ 930 ZPO)
wird nicht besonders eingetragen, desgleichen  nicht  das  Widerspruchs-,  Änderungs-  und

4.

5.

Unter besonderer Nummer sind Nichtigkeits- und Restitutionsklagen einzutragen.

Neueintragung unterbleibt
a)     wenn unter Vorbehalt der Entscheidung über die Aufrechnung entschieden ist und

Aufhebungsverfahren. Ist die Hauptsache anhängig, ist deren Aktenzeichen in Spalte 9 zu
vermerken.

        das Verfahren weitergeführt wird (§ 145 Abs. 3, § 302 ZPO),
b) bei Anträgen der unter Ha bezeichneten Art, wenn die Hauptsache anhängig ist oder

  In Spalte 7 sind alle außerhalb eines anhängigen Verfahrens gestellten Anträge einzutragen;
dazu gehören u. a. Prozesskostenhilfe-Gesuche, Anträge auf Vornahme einer richterlichen
Handlung oder auf gerichtliche Entscheidung im Laufe eines schiedsgerichtlichen Verfah-
rens, Anträge auf Vollstreckbarkeitserklärung von Schiedssprüchen und schiedsgerichtli-
chen Vergleichen sowie von Vergleichen und anerkannten Sprüchen der Ausschüsse nach

 
 
 
 
 
 6.

         gleichzeitig anhängig wird,
c) bei Anträgen aufgrund der Bestimmungen über die Vollstreckung deutscher Voll-

streckungstitel im Ausland, und zwar auch dann, wenn die Hauptsache anhängig
war.

In Spalte 4 ist der  Streitgegenstand  entsprechend  den  Bestimmungen  über  die  statisti-

2. Streitsachen, an denen mehrere Kläger oder Beklagte als Streitgenossen beteiligt sind, sind
als eine Sache zu zählen und unter einer Nummer einzutragen.

schen Erhebungen der Arbeitsgerichte (AG 1) anzugeben.
(Mehrfachnennungen sind möglich).

3. Ordnet das Gericht die Verhandlung mehrerer in einer Klage oder mit Klage und Wider-
klage erhobener Ansprüche in getrennten Prozessen an, behält einer der Prozesse die bishe-
rige Nummer, die übrigen werden unter neuen Nummern eingetragen.


